
  

  
 

 

 

 

      
            

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 

  

  
   

 

 
 

 

 
   

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

       

 

  
 

 
 

 
 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  11030 Berlin 

- nur per E-Mail 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
Bauverwaltungen der Länder 

gemäß Verteiler " Erlasse" 

Betreff: Einführungserlass zur Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB) 2012 

Bezugserlasse: 
1. < B15 - 8163.6/1 > vom 11. Juni 2010 
2. < B15 - 8162.2/3 > vom 26. Juli 2011 
3. < B15 - 8162.4/3 > vom 23. August 2011 
4. < B15 - 8162.2/3 > vom 21. Dezember 2011 
Aktenzeichen: B 15 - 8163.6/1 
Datum: Berlin, 26.07.2012 
Seite 1 von 8 
Anlage: 1 

I. Inkrafttreten der VOB 

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) 

sowie die 

Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit zur 
Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfah
ren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (Vergabeverordnung Vertei
digung und Sicherheit – VSVgV) 

sind am 19. Juli 2012 in Kraft getreten. 

Mit der Änderung der VgV (statischer Verweis in § 6) tritt 

Abschnitt 2, Teil A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun
gen (VOB/A) in der Ausgabe 2012 (BAnz. Nr. 182a vom 
2. Dezember 2011; BAnz AT 07.05.2012 B1) in Kraft. 

MDir Günther Hoffmann 

Leiter der Abteilung Bauwesen, 

Bauwirtschaft und Bundesbauten 

HAUSANSCHRIFT 

Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11030 Berlin 

TEL +49 (0)30 18-300-7150, 7157 

FAX +49 (0)30 18-300-807 7157 

Ref-B15@bmvbs.bund.de 

www.bmvbs.de 

 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Habersaathstraße 20 (Wachgebäude)
 
VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn: U6, Tram: M6 (Naturkundemuseum), Bus: 120, 123, 142, 147, 245 (Invalidenpark)
 

http:www.bmvbs.de
mailto:Ref-B15@bmvbs.bund.de
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Mit der Einführung der VSVgV (statischer Verweis in § 2) tritt 

Abschnitt 3, Teil A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun
gen (VOB/A) in der Ausgabe 2012 vom 24. April 2012 (BAnz. Nr. 
182a vom 2. Dezember 2011; BAnz AT 07.05.2012 B1) in Kraft. 

Ab sofort sind auch anzuwenden: 

- Abschnitt 1 Teil A der VOB in der Ausgabe 2012 vom 26. Juni 
2012 (BAnz. AT 13.07.2012 B3), 

- VOB Teil B in der Ausgabe 2012 vom 26. Juni 2012 (BAnz. AT 
13.07.2012 B3) 

Ab Herausgabe der neuen ATV als DIN Norm - Ausgabe September 

2012 - ist diese anzuwenden 

- VOB Teil C. 

Zu den Änderungen der VOB 2012 Teil A siehe unter III.1. 

Zu den Änderungen der VOB 2012 Teil B siehe unter III.2. 

Zu den Änderungen der VOB 2012 Teil C siehe unter III.3. 

II. Änderung der VgV und Einführung VSVgV 

VgV 

Mit der Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung (VgV) 
wird zur Inkraftsetzung der überarbeiteten Vergabe- und Vertragsord
nung für Bauleistungen – VOB/A (2. Abschnitt) die entsprechende 
Verweisung auf die geltende VOB/A in § 6 Absatz 1 VgV geändert 
und die aktuelle Fundstelle der überarbeiteten VOB/A im Bundesan
zeiger aufgeführt. 

VSVgV 

Die Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit 
(VSVgV) trat am 19. Juli 2012 in Kraft. Sie dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2009/81/EG vom 21. August 2009. Die Richtlinie war ge
mäß Art. 72 bis zum 21. August 2011 in nationales Recht umzusetzen 
und dient dem Ziel, schrittweise einen europäischen Markt für Vertei
digungs- und Sicherheitsausrüstungen mit gleichen Wettbewerbsbe
dingungen für Anbieter aus den EU-Mitgliedstaaten aufzubauen und 
nationale Beschaffungsmärkte zugunsten von Anbietern aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten zu öffnen. 

Für die Vergabe von Bauaufträgen gelten die Allgemeinen Bestim
mungen des Teils 1 (mit Ausnahme des § 5) sowie die Teile 3, 4 (mit 
Ausnahme des § 43) und 5 der VSVgV und der neue dritte Abschnitt 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 
  

 

 
 

    

  

  

  

   
  

  

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

  

Seite 3 von 8 

- VS). 

Damit können verteidigungs- und sicherheitsrelevante Baumaßnahmen 
oberhalb der Schwellenwerte nach im Wesentlichen identischen Re
geln wie entsprechende „klassische“ Baumaßnahmen vergeben wer
den. 

Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge gilt die VSVgV insgesamt. 

III. Änderung der VOB 

III. 1 VOB/A 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 der VOB/A wurde bis auf zwei redaktionelle Änderungen 
im Anhang TS - Technische Spezifikationen - inhaltlich unverändert 
in die VOB „Ausgabe 2012“ übernommen. 

Abschnitt 2 

Die Neufassung des Abschnitts 2 der VOB/A dient dem Ziel der von 
der Bundesregierung beschlossenen weiteren Vereinfachung des 
Vergaberechts. 

Schwerpunkt der Überarbeitung des Abschnitts 2 der VOB/A war ins
besondere die Zusammenführung der Bestimmungen der Basis- und 
der a-Paragrafen. Damit wurde im Abschnitt 2 die bisherige Struktur 
aufgegeben und dem 2. Abschnitt der VOL/A angeglichen. 

Des Weiteren wurden die Vergabebestimmungen des Abschnitts 2 
sprachlich überarbeitet, um die Regelungstexte verständlicher zu fas
sen und eine einheitliche Verwendung von Begriffen zu erreichen. Es 
erfolgten Untergliederungen und Änderungen in der Reihenfolge von 
Regelungen. Darüber hinaus wurden die Bestimmungen, die aus VgV 
und GWB in der VOB/A übernommen sind, auf ihre wörtliche Über
einstimmung mit den Quelltexten hin überprüft und angepasst. 

Die Zusammenführung der Regelungen der Basis- und a-Paragrafen in 
Abschnitt 2 der VOB/A wie auch die sprachliche Überarbeitung er
folgten mit der Maßgabe, grundsätzlich die bestehenden inhaltlichen 
Regelungen beizubehalten. Einige wenige inhaltliche Änderungen 
waren dennoch erforderlich, auf diese wird nachfolgend hingewiesen. 

Zu § 1 EG Anwendungsbereich 

§ 1a Absatz 2 VOB/A wurde ersatzlos gestrichen. Nach dieser Rege
lung fand bisher der Abschnitt 2 der VOB/A Anwendung bei gemisch
ten Bau- und Lieferaufträgen, bei denen das Verlegen und Anbringen 
im Vergleich zur Lieferleistung eine untergeordnete Tätigkeit darstellt. 
Ob ein solcher gemischter Auftrag als Liefer- oder Bauauftrag zu be
handeln ist, richtet sich nach § 99 GWB. Da das GWB an dieser Stelle 
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keine Regelung zur Abgrenzung zwischen Bau- und Lieferaufträgen 
enthält, ist Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Vergabekoordinierungs
richtlinie heranzuziehen, wonach ein solcher Auftrag als Lieferauftrag 
gilt. Für die Vergabe von Lieferleistungen findet gemäß § 4 Absatz 1 
VgV die VOL/A Anwendung. 

Zu § 8 EG Vergabeunterlagen 

In § 8 EG Absatz 2 Nummer 3 VOB/A wurden die Regelungen für 
Nebenangebote, an die Bestimmungen des Artikels 24 Absatz 3 der 
Vergabekoordinierungsrichtlinie und die EuGH-Rechtsprechung an
gepasst. 

Zu § 10 EG Fristen 

§ 10 EG VOB/A wurde neu strukturiert. Die Fristenregelungen wur
den den einzelnen Verfahren zuordnet und hinsichtlich der Anwen
dung der Bestimmungen der Vergabekoordinierungsrichtlinie für die 
jeweiligen Verfahren abgeglichen. 

In § 10 EG Absatz 2 Nummer 4 VOB/A erfolgte eine Korrektur der 
Angabe für die verkürzte Angebotsfrist. Diese beträgt nach Artikel 38 
Absatz 4 der Vergabekoordinierungsrichtlinie 36 Kalendertage anstel
le der bisher in § 10a Absatz 2 Nummer 3 VOB/A vorgeschriebenen 
26 Kalendertage. 

Zu § 12 EG Vorinformation, Bekanntmachung, Versand der Vergabe-
unterlagen 

Die Regelungen des § 12a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b wurden 
als Folgeänderung der Streichung von § 1a Absatz 2 VOB/A gestri
chen. § 12 EG Absatz 1 VOB/A wurde sprachlich neu gefasst. 

Zu § 16 EG Prüfung und Wertung der Angebote 

Mit § 16 EG Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e VOB/A wurden die 
Regelungen des § 16 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e VOB/A an die 
Bestimmungen der Vergabekoordinierungsrichtlinie und die EuGH-
Rechtsprechung angepasst, vgl. Hinweis zu § 8 EG. Die Regelung des 
§ 16 Absatz 8 VOB/A ist entfallen. 

Ebenso erfolgte in § 16 EG Absatz 6 Nummer 2 VOB/A eine sprachli
che Anpassung des Basistextes des § 16 Absatz 6 Nummer 2 VOB/A 
an die Regelungen des Artikels 55 der Vergabekoordinierungsrichtli
nie. 

Zu § 19 EG Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote 

Die Bestimmungen des § 19 VOB/A wurden um die Regelungen des § 
101a GWB zur Informations- und Wartepflicht ergänzt. Damit enthält 
die VOB nunmehr sämtliche Informationspflichten und wird dem An
spruch eines umfassenden Regelwerkes besser gerecht. Die Regelun
gen zu den einzelnen Informationspflichten wurden im § 19 EG 
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VOB/A chronologisch neu geordnet. 

Zu § 22 EG Baukonzessionen 

Die Ergänzungen in § 22 EG Absatz 3 und 4 VOB/A gegenüber den 
bisherigen Regelungen des § 22a VOB/A dienen der Klarstellung und 
sind keine inhaltlichen Änderungen. 

Abschnitt 3 

Die VSVgV verweist auf einen neuen 3. Abschnitt der VOB/A 
Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 
2009/81/EG – (VOB/A – VS). Hier wurden die für Bauaufträge gel
tenden Verfahrensbestimmungen der Richtlinie 2009/81/EG Verteidi
gung und Sicherheit in nationales Recht umgesetzt. 

Basistext für den Abschnitt 3 der VOB/A ist der neugefasste Abschnitt 
2 der VOB/A, welcher um die für die Bauvergaben in den Bereichen 
Verteidigung und Sicherheit zusätzlich geltenden Bestimmungen er
gänzt wurde. Hinsichtlich der Wahl des Verfahrens stehen öffentlichen 
Auftraggebern nur das nicht offene Verfahren und das Verhandlungs
verfahren zur Verfügung; die ergänzenden Regelungen aufgrund Si
cherheits- und Versorgungsrelevanz betreffen insbesondere die Eig
nung der Wettbewerbsteilnehmer (§ 6 VS VOB/A), die Vergabeunter-
lagen(§ 8 VS VOB/A), die Bekanntmachung (§ 12 VS VOB/A) sowie 
die Zuschlagskriterien (§ 16 VS VOB/A). 

III. 2. VOB/B 

Mit Ausnahme des § 16 wurden die Regelungen der VOB/B Ausgabe 
2009 ohne Änderungen in die Ausgabe 2012 übergeleitet. 

Mit der Neufassung des § 16 VOB/B wird den Vorgaben der Richtli
nie 2011/7/EU vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungs
verzug im Geschäftsverkehr (Zahlungsverzugsrichtlinie) und der vor
gesehenen nationalen Umsetzung Rechnung getragen. 

Wesentliche Änderungen sind: 

Als spätester Fälligkeitszeitpunkt für die Schlusszahlung öffentlicher 
Bauaufträge sind künftig grundsätzlich 30 Tage nach Zugang der 
prüfbaren Schlussrechnung vorgesehen. Die Frist verlängert sich in 
begründeten Ausnahmefällen auf höchstens 60 Tage, wenn sie auf
grund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich 
gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde (§16 Absatz 3 
Nummer 1). 

Einwendungen gegen die Prüfbarkeit können unter Angabe der Grün
de nur bis zum Ablauf der jeweiligen (vereinbarten) Frist geltend ge
macht werden. 

Der Auftraggeber kommt, ohne dass es einer Nachfristsetzung (Mah
nung) bedarf, spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung oder 
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Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der 
Auftragnehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen 
erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es 
sei denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug nicht verant
wortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie 
aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung 
sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde (§ 16 
Absatz 5 Nummer 3 Sätze 3 und 4). 

Für die rechtzeitige Zahlung wird nicht mehr auf den Zeitpunkt der 
Leistungshandlung (z. B. Anweisung der Zahlung), sondern auf den 
Zeitpunkt des Leistungserfolgs, d. h. Eingang des Zahlungsbetrags 
beim Auftragnehmer abgestellt. 

Für Abschlagszahlungen kommen verlängerte Verzugsfristen nicht in 
Betracht, da es sich um vorläufige Zahlungen (auf bereits erbrachte 
Leistungen) handelt, die im Rahmen der Schlussrechnung noch einmal 
überprüft und ggf. korrigiert werden, hier tritt Zahlungsverzug also 
immer spätestens 30 Tage nach Zugang der Aufstellung ein. 

Die Vereinbarung einer Höchstfrist zum Eintritt des Verzuges von 30 
bzw. 60 Tagen schließt nicht das Recht des Auftragnehmers nach § 16 
Absatz 5 Nummer 3 Satz 1 VOB/B aus, durch Nachfristsetzung den 
Verzug schon früher herbeizuführen. 

Nach Änderung der 2-Monatsfrist in eine 30- (bzw. 60-) Kalenderta
gesfrist werden zur Harmonisierung der Fristenregelungen die in § 16 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 5 enthaltenen Fristen 
ebenfalls auf (Kalender)Tage umgestellt. 

Als Anlage 1 ist die Veröffentlichung im Bundesanzeiger, Bekannt
machung vom 13. Juli 2012 (BAnz AT 13.07.2012 B3) beigefügt. 

III. 3. VOB/C 

Es wurden durch die Hauptausschüsse Hochbau und Tiefbau (HAH 
und HAT) insgesamt 7 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
für Bauleistungen (ATV) materiell fortgeschrieben. Insgesamt 29 
ATV wurden redaktionell überarbeitet, die ATV DIN 18323 „Kampf
mittelräumarbeiten“ und die ATV DIN 18326 „Renovierungsarbeiten 
an Entwässerungskanälen“ wurden neu erarbeitet. 

Folgende ATV wurden redaktionell, fachtechnisch über- bzw. neu 

erarbeitet. Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) beabsichtigt 

die ATV als Ausgabe September 2012 zu veröffentlichen. 

ATV DIN 18299 „Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art“ 
ATV DIN 18300 „Erdarbeiten“ 
ATV DIN 18301 „Bohrarbeiten“ 
ATV DIN 18302 „Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen“ 
ATV DIN 18303 „Verbauarbeiten“ 
ATV DIN 18304 „Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten“ 
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ATV DIN 18308 
ATV DIN 18309 
ATV DIN 18311 
ATV DIN 18312 
ATV DIN 18313 

ATV DIN 18315 

ATV DIN 18316 

ATV DIN 18317 

ATV DIN 18318 

ATV DIN 18319 
ATV DIN 18320 
ATV DIN 18321 
ATV DIN 18323 
ATV DIN 18326 

ATV DIN 18331 
ATV DIN 18332 
ATV DIN 18336 
ATV DIN 18339 
ATV DIN 18345 
ATV DIN 18349 
ATV DIN 18350 
ATV DIN 18355 
ATV DIN 18356 
ATV DIN 18357 
ATV DIN 18358 
ATV DIN 18361 
ATV DIN 18363 
ATV DIN 18365 
ATV DIN 18381 

ATV DIN 18382 
ATV DIN 18385 

ATV DIN 18459 

„Drän- und Versickerarbeiten“
 
„Einpressarbeiten“
 
„Nassbaggerarbeiten“
 
„Untertagebauarbeiten“
 
„Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkei
ten“
 
„Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten 

ohne Bindemittel“
 
„Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten 

mit hydraulischen Bindemitteln“
 
„Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten 

aus Asphalt“
 
„Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und 

Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Ein
fassungen“
 
„Rohrvortriebsarbeiten“
 
„Landschaftsbauarbeiten“
 
„Düsenstrahlarbeiten“
 
„Kampfmittelräumarbeiten“
 
„Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanä
len“
 
„Betonarbeiten“
 
„Natursteinarbeiten“
 
„Abdichtungsarbeiten“
 
„Klempnerarbeiten“
 
„Wärmedämm-Verbundsysteme“
 
„Betonerhaltungsarbeiten“
 
„Putz- und Stuckarbeiten“
 
„Tischlerarbeiten“
 
„Parkettarbeiten“
 
„Beschlagarbeiten“
 
„Rollladenarbeiten“
 
„Verglasungsarbeiten“
 
„Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen“
 
„Bodenbelagarbeiten“
 
„Gas-,  Wasser- und Entwässerungsanlagen in
nerhalb von Gebäuden“
 
„Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV“
 
„Förderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen 

und Fahrsteige“
 
„Abbruch- und Rückbauarbeiten“
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IV. Inkrafttreten und Aufhebung Erlasse alter Rechtslage 

Dieser Erlass tritt am 30. Juli 2012 in Kraft. 

Mit diesem Datum treten die Erlasse 

< B 15 – 8162.2/3 > vom 26. Juli 2011 und 

< B 15 – 8162.4/3 > vom 23. August 2011 

< B 15 – 8162.2/3 > vom 21. Dezember 2011 

außer Kraft. 

Dieser Erlass ersetzt die Regelungen des Erlasses B 15 – 8163.6/1 
vom 10. Juni 2010 nur insoweit, als sie die Anwendung der VOB 2009 
betreffen. Die Anwendungsregelungen zur VOL/A und VOF gelten 
uneingeschränkt fort. 

Im Auftrag 

gez. 
Günther Hoffmann 
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Bundesministerium
 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 

Änderung
 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A)
 

Abschnitt 1
 
und
 

Änderung
 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B)
 

– Ausgabe 2012 –
 

Vom 26. Juni 2012 

Der Vorstand des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen (DVA) hat beschlossen, alle Teile 
der VOB als Gesamtausgabe unter der Bezeichnung VOB 2012 herauszugeben. Im Einzelnen gehören dazu: 

1. VOB Teil A Abschnitt 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a vom 15. Oktober 
2009) geändert durch Berichtigung vom 19. Februar 2010 (BAnz. S. 940) mit nachstehenden Änderungen unter I, 

2. VOB Teil A Abschnitt 2 und 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Oktober 2011 (BAnz. Nr. 182a vom 
2. Dezember 2011) geändert durch Berichtigung vom 24. April 2012 (BAnz AT 07.05.2012 B1), 

3. VOB Teil B in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a vom 15. Oktober 2009) geändert 
durch Berichtigung vom 19. Februar 2010 (BAnz. S. 940) mit nachstehenden Änderungen unter II sowie 

4. VOB Teil C. 

Die Gesamtausgabe der VOB 2012 mit den Teilen A, B und C wird im Auftrag des Deutschen Vergabe- und Vertrags
ausschusses für Bauleistungen (DVA) vom Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) voraussichtlich im Oktober 2012 
herausgegeben; die VOB/A als DIN 1960 und die VOB/B als DIN 1961. 

Einzelheiten zu Änderungen des § 16 der VOB/B ergeben sich aus den Hinweisen (Anlage). 

I. Änderung der VOB/A Abschnitt 1 

1. In der Überschrift werden die Worte „Ausgabe 2009“ ersetzt durch die Worte „Ausgabe 2012“. 

2. Anhang TS – Technische Spezifikationen des Abschnitt 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Verdingungsunterlagen“ durch das Wort „Vergabeunterlagen“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Europäischen Gemeinschaften“ durch die Wörter „Europäischen Union“ ersetzt. 

II. Änderung der VOB/B 

1. In der Überschrift werden die Wörter „Ausgabe 2009“ ersetzt durch die Wörter „Ausgabe 2012“. 

2. § 16 der VOB/B wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 

Zahlung 

(1) 

1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den vereinbarten Zeitpunkten zu 
gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen Leistungen einschließlich 
des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstel
lung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Als Leistungen 
gelten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf 
der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen 
übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben wird. 

2. Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag und in den gesetz
lichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig. 

3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang der Aufstellung fällig. 

4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers; sie gelten nicht als Abnahme 
von Teilen der Leistung. 

http:www.bundesanzeiger.de
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(2) 

1. Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfür ist auf Verlangen des Auftrag
gebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, mit 
3 v. H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu verzinsen. 

2. Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistungen abzugelten sind, 
für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind. 

(3) 

1. Der Anspruch auf Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung fällig, spätestens innerhalb von 30 
Tagen nach Zugang der Schlussrechnung. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der 
besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. 
Werden Einwendungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe nicht bis zum Ablauf der jeweiligen Frist 
erhoben, kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schluss
rechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Ab
schlagszahlung sofort zu zahlen. 

2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus, wenn der Auftragnehmer über die 
Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswirkung hingewiesen wurde. 

3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete Zahlungen weitere 
Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt. 

4. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie nicht nochmals vorbehal
ten werden. 

5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 und 3 über die 
Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weiteren 28 Tagen – beginnend am Tag 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten 28 Tage – eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen 
eingereicht oder, wenn das nicht möglich ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird. 

6. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrechnung und -zahlung 
wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertragungsfehlern. 

(4) In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die Vollendung der 
übrigen Leistungen endgültig festgestellt und bezahlt werden. 

(5) 

1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen. 

2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig. 

3. Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen. 
Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf 
Zinsen in Höhe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden 
nachweist. Der Auftraggeber kommt jedoch, ohne dass es einer Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage 
nach Zugang der Rechnung oder der Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der Auftrag
nehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht recht
zeitig erhalten hat, es sei denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. Die Frist ver
längert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung 
sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. 

4. Der Auftragnehmer darf die Arbeiten bei Zahlungsverzug bis zur Zahlung einstellen, sofern eine dem Auftraggeber 
zuvor gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. 

(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Absätzen 1 bis 5 Zahlungen an 
Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftragneh
mers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- oder Werkvertrags beteiligt sind, wegen Zahlungsverzugs 
des Auftragnehmers die Fortsetzung ihrer Leistung zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der 
Leistung sicherstellen soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer 
von diesem gesetzten Frist darüber zu erklären, ob und inwieweit er die Forderungen seiner Gläubiger anerkennt; 
wird diese Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Voraussetzungen für die Direktzahlung als aner
kannt.“ 

Berlin, den 26. Juni 2012 
B 15 - 8163.6/1 

Bundesministerium
 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 

Im Auftrag
 
Günther Hof fmann
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Anlage 

Hinweise 
zu § 16 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B 

(§ 16 VOB/B) 

Die Richtlinie 2011/7/EU vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Zahlungs
verzugsrichtlinie) schließt die Planung und Ausführung öffentlicher Bauarbeiten sowie Hoch- und Tiefbauarbeiten ein. 
Die Richtlinie muss bis spätestens 16. März 2013 in nationales Recht umgesetzt werden. 

Im Hinblick auf die Richtlinie und die vorgesehene Umsetzung ins deutsche Recht (Änderungen im BGB, EG-BGB und 
Unterlassungsklagegesetz) sind Folgeänderungen in der VOB/B erforderlich. Mit der Neufassung des § 16 VOB/B wird 
den Vorgaben der Zahlungsverzugsrichtlinie Rechnung getragen. Als spätesten Fälligkeitszeitpunkt für öffentliche Auf
träge werden künftig grundsätzlich höchstens 30 Tage und nur in begründeten Ausnahmefällen höchstens 60 Tage 
nach Zugang der Schlussrechnung vorgesehen (früher 2 Monate); des Weiteren tritt der Verzug künftig auch ohne 
Nachfristsetzung ein (das Setzen einer angemessenen Nachfrist/Mahnung als Voraussetzung für den Zahlungsverzug 
entfällt). 

Der Vorstand des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen (DVA) hat die Veröffentlichung des 
überarbeiteten § 16 VOB/B mit der Maßgabe beschlossen, dass nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zur 
nationalen Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie § 16 VOB/B auf Übereinstimmung mit den nationalen Regelungen 
überprüft und ggf. modifiziert wird. 

Begründung der Änderungen im Einzelnen: 

zu § 16 Absatz 1 Nummer 3 VOB/B 

Im Sinne der Harmonisierung wurden die Fristenregelungen in § 16 VOB/B auf (Kalender-) Tage umgestellt. 

zu § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B 

Nach Artikel 4 Absatz 3 und 6 der Richtlinie 2011/7/EU (Zahlungsverzugsrichtlinie) ist bei öffentlichen Auftraggebern 
eine Vereinbarung, nach der die Zeit für die Erfüllung der Entgeltforderung 30 Tage nach Zugang einer Rechnung 
überschreitet, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen und aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der 
Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist. Die Zahlungsfrist darf in keinem Fall 60 Kalendertage überschreiten. 

In § 271a Absatz 2 BGB-Entwurf* wird die Vertragsfreiheit bei der Vereinbarung von Zahlungsfristen für öffentliche 
Auftraggeber im Sinne der Richtlinie begrenzt. 

§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B – alt –, nach dem der Anspruch auf Schlusszahlung spätestens innerhalb von 2 
Monaten nach Zugang der Schlussrechnung fällig wird, wurde an die Vorgaben der Richtlinie und § 271a Absatz 2 
BGB-Entwurf angepasst. Danach ist für Auftraggeber künftig grundsätzlich eine Zahlungsfrist von höchstens 30 Tagen 
nach Zugang der prüfbaren Schlussrechnung vorgesehen. Einzelvertraglich ist eine erweiterte Zahlungsfrist von wei
teren 30 Tagen zulässig. Allerdings muss diese Vereinbarung ausdrücklich (d. h. nicht lediglich konkludent) getroffen 
und aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt sein. Erweiterte Zahlungs
fristen kommen im Baubereich beispielsweise in Betracht, wenn die Prüfungsunterlagen bzw. Schlussrechnungen 
komplex sind und fachtechnischer Sachverstand notwendig ist. 

Die Regelung in § 16 Absatz 3 Nummer 1 Satz 3 VOB/B ist an die Regelung im bisherigen § 16 Absatz 3 Nummer 1 
Satz 2 VOB/B angelehnt. Danach konnte sich der Auftraggeber nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen, wenn er 
nicht spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Schlussrechnung Einwendungen gegen die Prüfbarkeit 
erhoben hat. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Fristenregelungen in § 16 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 und 2 VOB/B 
wird künftig auf den „Ablauf der jeweiligen Frist“ abgestellt. 

zu § 16 Absatz 3 Nummer 5 VOB/B 

Im Sinne der Harmonisierung wurden die Fristenregelungen in § 16 VOB/B auf (Kalender-) Tage umgestellt. 

zu § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B 

Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2011/7/EU sieht vor, dass der Gläubiger Anspruch auf den gesetzlichen Zins bei 
Zahlungsverzug hat, ohne dass es einer Mahnung bedarf, wenn der Gläubiger seine vertraglichen und gesetzlichen 
Verpflichtungen erfüllt und der Gläubiger den fälligen Betrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei denn der Schuldner ist 
für den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. Nach der Richtlinie soll kein Gläubiger verpflichtet werden, Verzugszinsen 
zu fordern. Es soll einem Gläubiger ermöglicht werden, bei Zahlungsverzug ohne eine vorherige Mahnung oder eine 
andere vergleichbare Mitteilung, die den Schuldner an seine Zahlungsverpflichtung erinnert, Verzugszinsen zu verlan
gen (vgl. Erwägungsgrund 16 der Richtlinie). Die Zahlung eines Schuldners soll als verspätet in dem Sinne betrachtet 
werden, dass ein Anspruch auf Verzugszinsen entsteht, wenn der Gläubiger zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht über den 
geschuldeten Betrag verfügt, vorausgesetzt, er hat seine gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. 

Nach § 286 Absatz 2 BGB bedarf es für den Verzugseintritt keiner Mahnung, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt oder bestimmbar ist. Nach § 286 Absatz 3 BGB kommt der Schuldner einer Entgeltforderung 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleich
wertigen Zahlungsaufforderung leistet. 

* Referentenentwurf des BMJ vom 16.01.2012 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/7/EU 
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Gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B – alt – setzt Verzugseintritt, eine Rechnung, den Ablauf der Prüffrist, eine 
Mahnung und den Ablauf einer Nachfrist voraus. Diese Regelung hatte im ausgewogenen Regelungskatalog der VOB/B 
als allgemeine Geschäftsbedingung und ihrer Vereinbarung als Ganzes Bestand. In § 16 Absatz 5 Nummer 3 Satz 3 
und 4 VOB/B wird nun der Eintritt des Zahlungsverzugs im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der Zahlungsverzugsrichtlinie 
geregelt. Der Auftraggeber kommt, ohne dass es einer Nachfristsetzung (Mahnung) bedarf, spätestens 30 Tage nach 
Zugang der Rechnung oder Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der Auftragnehmer seine 
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es 
sei denn, der Auftraggeber ist für den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 
Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und aus
drücklich vereinbart wurde. Verlängerte Verzugsfristen kommen bei Abschlagszahlungen nicht in Betracht, da es sich 
um vorläufige Zahlungen (auf bereits erbrachte Leistungen) handelt, die im Rahmen der Schlussrechnung noch einmal 
überprüft und ggf. korrigiert werden. Die Vereinbarung einer Höchstfrist zum Eintritt des Verzuges von 30 bzw. 60 
Tagen schließt nicht das Recht des Auftragnehmers nach § 16 Absatz 5 Nummer 1 VOB/B aus, durch Nachfristsetzung 
den Verzug schon früher herbeizuführen. 

Nach § 16 Absatz 5 Nummer 3 Satz 3 und 4 VOB/B ist das Setzen einer angemessenen Nachfrist keine erforderliche 
Voraussetzung für den Zahlungsverzug. Zudem stellt § 16 Absatz 5 Nummer 3 Satz 3 und 4 VOB/B für die rechtzeitige 
Zahlung auch nicht mehr auf den Zeitpunkt der Leistungshandlung (z. B. Anweisung der Zahlung) ab, sondern auf den 
Zeitpunkt des Leistungserfolgs, d. h. Eingang des Zahlungsbetrags beim Auftragnehmer. 

zu § 16 Absatz 5 Nummer 4 VOB/B 

In § 16 Absatz 5 Nummer 3 Satz 3 und 4 VOB/B wird der Eintritt des Zahlungsverzugs im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
der Zahlungsverzugsrichtlinie geregelt. Danach ist das Setzen einer angemessenen Nachfrist (Mahnung) keine erfor
derliche Voraussetzung für den Zahlungsverzug. § 16 Absatz 5 Nummer 4 – alt – ist somit entbehrlich. 
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